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Bekanntmachung Wirtschaftsplan 2015 des Stadt- und 
Landschaftspflegebetriebes (STALA) 

Gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz des Landes Sachsen- Anhalt vom 24. März 1997 in der 
derzeitigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Halberstadt am 18.12.2014 den Wirtschaftsplan 
für das Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt beschlossen:

Erfolgsplan Gesamterträge: 5.511.900 €
Gesamtaufwendungen: 5.390.500 €

Vermögensplan Gesamteinnahmen: 1.017.600 €
Gesamtauszahlungen: 1.017.600 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen wird auf
530.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag des Kontokorrentkredites zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe 
wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Die Kommunalaufsicht des Landkreises Harz hat mit Schreiben vom 18.02.2015 die erforderliche 
Genehmigung zur Kreditaufnahme in der Gesamthöhe von 530.000 € versagt.
Die nicht genehmigungspflichtigen Teile wurden zu Kenntnis genommen.

Der Wirtschaftsplan 2015 mit Anlagen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Er liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom 13.04.2015 bis 21.04.2015 im Fachbereich Finanzen, 
Abt. Kommunale Beteiligungen/ Controlling der Stadtverwaltung Halberstadt, Zimmer 205, 
Domplatz 49 während der Öffnungszeiten öffentlich aus. 

              
Andreas Henke                                                                               Halberstadt, 02.04.2015
Oberbürgermeister 
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Mikrozensus 2015

Bereits seit Jahresbeginn 2015 erhalten Haushalte Sachsen-Anhalts Post vom Statistischen 
Landesamt. Mit diesen Briefen wird der Besuch eines Erhebungsbeauftragten angekündigt. Dieser 
unterstützt im Auftrag des Statistischen Landesamtes die auch als „kleine Volkszählung“ (Mikrozen-
sus) benannte jährliche Haushaltsbefragung. 
Dies betrifft ebenso Haushalte in der Kreisstadt Halberstadt und ihren Ortsteilen. Um einen reibungs-
losen Ablauf zu unterstützen, bittet die Stadtverwaltung Halberstadt um Mithilfe  der Bevölkerung. 
Der Mikrozensus wird ganzjährig von Januar bis Dezember im gesamten Bundesgebiet durchge-
führt. Es werden Daten über die Bevölkerungsstruktur, die wirtschaftliche und soziale Lage der 
Bevölkerung sowie über Familien, Haushalte und den Arbeitsmarkt erhoben.
Integriert in den Mikrozensus ist  die Erhebung über den Arbeitsmarkt für alle Mitgliedstaaten der 
EU. Die Informationen sind Grundlage für viele gesetzliche und politische Entscheidungen. Der Mi-
krozensus ist für viele Sachfragen im Bereich Haushalt und Familie die einzige statistische Informati-
onsquelle. 
Rechtsgrundlage der Erhebung ist das vom Deutschen Bundestag am 24. Juni 2004 beschlossene 
Mikrozensusgesetz (BGBl. I S.1350), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 14. Dezember 2012 (BGBI I S.2578). 
Beim Mikrozensus handelt es sich um eine Flächenstichprobe für bewohnte Gebäude. Sie umfasst 
ein Prozent der Bevölkerung. Die Stichprobenziehung erfolgt nach einem mathematischen Zufalls-
verfahren und ist im Mikrozensusgesetz vorgeschrieben. Da die Qualität der zu berechnenden Er-
gebnisse entscheidend von der Einhaltung der repräsentativen Auswahl abhängt, besteht für alle be-
treffenden Haushalte und Personen nach § 7 des Mikrozensusgesetzes in Verbindung mit § 15 Bun-
desstatistikgesetz  für den überwiegenden Teil der Fragen Auskunftspflicht. Die in den ausgewählten
Wohnungen lebenden Haushalte  werden 4 aufeinander folgende Jahre befragt. Pflicht ist auch die 
vollständige und wahrheitsgemäße Beantwortung der Fragen.
Die vom Statistischen Landesamt geschulten und zuverlässigen Erhebungsbeauftragten kündigen 
ihren Besuch bei rund 12 000 Haushalten schriftlich an und können sich durch einen amtlichen Aus-
weis legitimieren. Sie sind zu strikter Verschwiegenheit und Geheimhaltung verpflichtet. Alle erhobe-
nen Einzelangaben unterliegen nach den gesetzlichen Bestimmungen der Geheimhaltungspflicht 
und werden weder an Dritte weitergegeben noch veröffentlicht. Sie dienen ausschließlich der Hoch-
rechnung zu Landes- bzw. Regionalergebnissen. Die Auskünfte werden nach Eingang der Unter-
lagen im Statistischen Landesamt anonymisiert. 
Der geringste Zeitaufwand entsteht, wenn die Fragen gegenüber dem Erhebungsbeauftragten 
mündlich beantwortet werden. Der Haushalt kann den Erhebungsbogen auch selbst ausfüllen und 
direkt an das Statistische Landesamt senden oder die Auskünfte telefonisch erteilen.
Das Statistische Landesamt bittet alle Haushalte, die im Verlaufe des Jahres 2015 ein Schreiben 
des Amtes  in ihren Briefkästen finden, die Arbeit der Erhebungsbeauftragten und des Statistischen 
Landesamtes zu unterstützen. 

Interviewer werden gesucht
Das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt sucht für die Haushaltsbefragung „Mikrozensus“ 
(kleine Zählung) dringend Interviewer.   

Welche Voraussetzungen muss der Interviewer mitbringen?
Ein PKW muss vorhanden sein.  
Grundkenntnisse im Umgang mit PC/Laptop sind notwendig.
Ein Festnetzanschluss (DSL) muss vorhanden sein.
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Nähere Informationen erhalten Sie im Statistischen Landesamt unter der folgenden 
Telefonnummern:    0345-2318 504/505

Bekanntmachung des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt
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